
Sehr geehrter Herr Dr. Pannhorst, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur Änderung des 
Statistikregistergesetzes und weiterer Gesetze. 
 
Aus fachlicher Sicht bestehen keine inhaltlichen Einwendungen oder Anmerkungen.  
 
Das Statistische Landesamt Nordrhein-Westfalen bittet lediglich um Prüfung, ob in Artikel 4 der 
geplanten Änderung des Gesetzes über die Preisstatistik eine Klarstellung notwendig sein könnte.  
Konkret ist geplant, einen neuen Absatz 4 in das Gesetz einzufügen (§ 7b PreisStatG). Dieser soll 
lauten: 
„(4) Für die Durchführung von Revisionen dürfen Angaben zu Merkmalen, die in diesem Gesetz 
geregelt sind, rückwirkend für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren angefordert werden.“ 
Falls es zu einer Revision kommt, bevor der neu eingeführte Artikel 4 drei Jahre in Kraft war, könnte 
ein Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzgrundsatz vorliegen: Es könnten 
Daten aus einer Zeit vor Inkrafttreten des neuen Absatzes angefordert werden. Die angeforderten 
Daten stammten dann somit aus einer Zeit, in der die Unternehmen gesetzlich noch nicht verpflichtet 
waren, Daten zu Revisionszwecken bereit zu halten – somit könnte eine echte Rückwirkung 
vorliegen, der das BVerfG Grenzen setzt (vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17. 
Dezember 2013 - 1 BvL 5/08). Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz nachträglich in 
bereits abgeschlossene Sachverhalte eingreift und bereits eingetretene Rechtsfolgen ändert.  
Insofern wäre eine Konkretisierung in folgender Form denkbar: „(4) Für die Durchführung von 
Revisionen dürfen Angaben zu Merkmalen, die in diesem Gesetz geregelt sind, rückwirkend für einen 
Zeitraum von bis zu drei Jahren angefordert werden, sofern sich die Daten auf den Zeitraum nach 
Inkrafttreten dieser Norm (§ 7b Abs. 4 n.F.) beziehen.“ 
 
Das MWIKE schließt sich der Prüfbitte an. 
 
Vielen Dank und beste Grüße 
 
 
Dr. Gideon Schingen 
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